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 Zustand Ostmerheimer Straße in Köln-Merheim 
hier: Anfrage von Frau Schmedemann (SPD-Fraktion) aus der Sitzung der Bezirksvertretung 
Kalk vom 22.03.2007, TOP 9.3.1 
 
Frau Schmedemann schildert den schlechten baulichen Zustand der Ostmerheimer Straße auf 
dem Teilstück zwischen Olpener Straße und Warendorfer Straße. Dort wurde vor wenigen Jahren 
die gesamte Verkehrsfläche als Mischverkehrsfläche gepflastert. Nun stehen sehr viele Pflaster-
steine mehrere Zentimeter aus dem Boden hervor und stellen riskante Stolperfallen dar. Ebenfalls 
sind einige Platten (Straßenmitte) locker. 
 
Frage: 
 

- ist dies der Verwaltung bekannt bzw. ist es möglich, eine Schadensbehebung bzw. Re-
gress- forderungen zu stellen, von der Firma, die die Arbeiten seinerzeit durchgeführt hat? 

 
Antwort der Verwaltung: 
 
Die Schäden in der Ostmerheimer Straße wurden der Verwaltung gemeldet. Eine Beseitigung der 
Schäden hat sowohl im April 2007 als auch im November 2007 stattgefunden. Insgesamt wurden 
ca. 125 m² Pflasterfläche bearbeitet. 
 
Eine Beseitigung der Schäden durch die damals ausführende Firma im Rahmen der Gewährleis-
tung ist nicht möglich, da die entsprechenden Fristen abgelaufen sind. Außerdem konnte nicht 
zweifelsfrei geklärt werden, ob hier tatsächlich ein Gewährleistungsmangel vorliegt. 
 
 
  
 
 
 
 


